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Libri status animarum –
Seelenbeschreibungen – Seelenregister
Zum Forschungsstand

Mit den sogenannten Seelenbeschreibungen oder Seelenregistern bzw. Libri status ani-
marum, also ‚Seelenstandsregistern‘, nimmt der Band eine Quellensorte in den Blick,
die seit dem späten 20. Jahrhundert an unterschiedlichen Stellen in den Fokus v. a. der
historischen Demografie und der Familiengeschichte, teilweise aber auch der Alphabe-
tisierungs- und der Konfessionalisierungsforschung gerückt ist. Eine systematische Un-
tersuchung dieser Quellengattung als solcher gibt es bislang nicht. Das betrifft schon
die Frage, inwiefern man von direkten oder indirekten Zusammenhängen zwischen
den zeitlich, lokal und konfessionell sehr unterschiedlichen Anordnungen zur Anle-
gung solcher Register, also den entsprechenden normativen Vorgaben, ausgehen kann
und muss. Erst recht nicht sind Seelenbeschreibungen, Seelenregister und Seelen-
standsbücher aus den unterschiedlichen Teilen Europas selbst bislang vergleichend
ausgewertet worden. Die Komplexität des Gegenstandes erweitert sich dadurch, dass
nicht alle frühneuzeitlichen seriellen Quellen, die die Einwohner von Städten und Dör-
fern gerade unter bildungsgeschichtlichen Aspekten erfassen, auch „Seelenbeschrei-
bungen“ o. ä. heißen. Dies betrifft insbesondere die umfangreiche Überlieferung an
sog. „Hausverhörsregistern“ (husförhörslängder) in Schweden und Finnland seit dem
ausgehenden 17. Jahrhundert. Andersherum firmieren unter „Seelenregister“ vielfach
Überlieferungen von Einwohnerlisten einzelner Orte, die lediglich Namen und Alter
sowie ggfls. Berufe verzeichnen, aber nicht die uns hier besonders interessierenden
Angaben zur religiösen Bildung und v. a. zur Alphabetisierung.

Ich kann im Folgenden nur einen groben Überblick über den Forschungsstand
zu den frühneuzeitlichen Seelenregistern und den mit ihrer Anlage verbundenen
Intentionen sowie möglichen Zusammenhängen zwischen den unterschiedlichen
Initiativen geben – als Einführung zu den einzelnen Beiträgen, die zu den jeweili-
gen Forschungsfeldern weitergehenden Aufschluss bieten.

1 Vorgaben zur Erfassung von Gemeindegliedern
in der katholischen Kirche seit dem Mittelalter

Im Jahre 1954 legte der Amerikaner William Francis Fitzgerald an der Catholic Uni-
versity of America in Washington eine kirchenrechtliche Dissertation mit dem Titel
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The Parish Census and Liber Status Animarum vor.1 Er wies einen seit dem frühen
Mittelalter wachsenden Anspruch an die Priester nach, ihre Gemeindeglieder zu
kennen und deshalb auch in Listen zu notieren. Die Anweisung des IV. Laterankon-
zils von 1215 zur jährlichen Einzelbeichte beim eigenen Priester machte Parochialre-
gister faktisch notwendig. Man kann insofern sagen, dass Seelenstandsbücher sich
zumindest indirekt aus Beichtaufzeichnungen entwickelt haben. Vor dem Konzil
von Trient, so Fitzgerald, wurden solche Verzeichnisse aber nur in Einzelfällen an-
gelegt. Laut den Synodalstatuten des Bischofs Walter Supersaxo von 1460 galt etwa
im Wallis die Vorschrift für die Pfarrer, alle Feuerstätten der Pfarrangehörigen in
einem eigenen Register zu verzeichnen, um alljährlich jene Pfarrkinder zu erfassen,
die während der Fastenzeit die österliche Beichte ablegten, und die Säumigen zur
Besserung anzuhalten.2 Daneben entstanden die Kasualregister, zunächst Tauf-
und dann Heiratsregister.

Das Trienter Konzil erwähnte Libros status animarum nicht explizit, rückte die
cura animarum des Priesters aber deutlich in den Vordergrund. Fitzgerald sieht
hier die Ursache dafür, dass in partikularen Gesetzgebungen der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts geradezu eine Welle von Anweisungen für die Anlage auch von
Seelenstandsbüchern, teils explizit verbunden mit der Aufforderung zum Hausbe-
such des Priesters bei seinen Gemeindegliedern, festzustellen ist.3 Diese Register er-
fassten auch Aspekte des materiellen Lebens wie Berufe. Besonders einflussreich
war im Blick auf die Verbreitung von Libris status animarum der Mailänder Bischof
Carlo Borromeo.4 Das Seelenstandsregister sollte nach den Anweisungen von Borro-
mäus5 jährlich zwischen Martini und der Fastenzeit erstellt werden und konnte
auch fortgeschrieben werden. Der Pfarrer sollte die Zählung der Einwohner selbst
vornehmen, indem er von Haus zu Haus ging oder die Hausväter einbestellte. Die
Notierung sollte ebenfalls von Haus zu Haus erfolgen, wobei als Kürzel „Co.“ für
„Communion“, „Ch.“ für „Chrismation“, also Firmung, ein „X“ für Kinder ab zehn
Jahren, die nach abgelegter Erstbeichte berechtigt waren, die Firmung zu empfan-
gen, sowie ein Kreuz für Verstorbene verwendet werden sollten. Die Register erfass-
ten also in erster Linie den Gebrauch der Sakramente Kommunion, Firmung und
Beichte. Das Rituale Romanum von 1614 legte neben der Führung von nun vier Ka-
sualregistern ebenfalls die von Seelenstandsregistern fest. Der Fokus lag hier v. a.
auf der Erfassung der zur Kommunion Zugelassenen, der Gefirmten sowie der sich

 Fitzgerald, Census.
 Vgl. Treyer, Studie, 162.
 Vgl. Fitzgerald, Census, 28–35.
 Vgl. Fitzgerald, Census, 29–32; zu Borromeo als tridentinischem Reformer McNamara, Bishop‘s
burden, v. a. 5–8, 136–145, 152 f. und 157 f.
 Die erste entsprechende Anweisung von Borromeo an die Priester erging 1565; eine präzisierte,
die in Mailand auch gedruckt wurde, folgte 1574 (vgl. Schluchter, Bedeutung, 518 und die Edition
der Anweisung in: Comitato Italiano, demografia, 149–154).
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anderswo aufhaltenden Gemeindeglieder. Im Anschluss an diese Bestimmungen
sind durch die Jahrhunderte hindurch vielfältige partikulare Regelungen für die An-
lage von Libris status animarum in katholischen Diözesen entstanden, die stets mit
Aufforderungen zum Hausbesuch des Priesters bei den Gemeindegliedern verbun-
den waren.6

Eine für unseren Zusammenhang besonders interessante Weiterentwicklung
der Vorgaben für Seelenstandsregister im katholischen Bereich lässt sich im 17. Jahr-
hundert in Frankreich beobachten, worauf der Romanist und Literaturwissenschaft-
ler Georges Couton und seine Kollegen bereits in ihren Beiträgen von 1967 und 1981
zu Seelenstandsbüchern bzw. -registern hingewiesen haben.7 So enthält die 1672 in
Paris erschienene und in der Bibliothèque Mazarine überlieferte französische Aus-
gabe der Anweisungen für Beichtväter von Carlo Borromeo eine Anleitung für die
Erstellung von Seelenstandsregistern (Abb. 1).8

Abb. 1: Formular für die Erstellung von Seelenstandsregistern, ausklappbare Seite vor dem Kapitel
„Registre de l’Etat des Ames“ in Borromeo, Avis (1672).

 Vgl. Fitzgerald, Census, 36–44.
 Vgl. Couton / Martin, source und Michard / Couton, livres.
 Ausklappbare Seite vor dem Kapitel „Registre de l’Etat des Ames“ in Borromeo, Avis.
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Angaben zum Gebrauch der Sakramente werden hier auch gefordert, hinzu
kommt jedoch die Erfassung von Katechismuskenntnissen und ‚gemeinsamem
Gebet‘ sowie von – eine erste Verbindung zum Thema Alphabetisierung – ‚guten
Büchern‘, die die Leute besitzen. Darüber hinaus soll nicht nur die Teilnahme am
Gemeindeleben aufgezeichnet werden, sondern sollen auch Aspekte des Lebens-
wandels in Gestalt der ‚Praktizierung von Tugenden‘, der Erziehung der Kinder,
der Verwicklung in Streitigkeiten oder Prozesse sowie ‚guter Qualitäten und Feh-
ler‘, verbunden auch mit einer Einschätzung der Vermögenslage, erfasst werden.9

Die Anleitung zum Gebrauch der Register von 1672 wies die Pfarrer an, jede Fami-
lie mindestens vier Mal im Jahr zu besuchen, um die Bedürfnisse ihrer Gemeinde-
mitglieder genau zu kennen und Abhilfe zu schaffen. Sie mussten die Register
aber sorgfältig unter Verschluss halten und nur für die Visitation daraus eine Zu-
sammenfassung des aktuellen Zustandes der Gemeinde erstellen, wobei ärgerli-
che Personen detailliert aufzuführen waren. Spätere Anweisungen sahen auch
vor, dass der Priester von anderen Priestern oder sogar von Laien bei den Hausbe-
suchen unterstützt werden konnte.10

Als Spiritus Rector dieser Weiterentwicklungen von Vorgaben für Seelenstandsre-
gister in Frankreich haben die französischen Forscher zum einen Jean-Jacques Olier,
Pfarrer der als besonders heruntergekommenen und Protestanten als Zufluchtsort gel-
tenden Gemeinde Saint-Sulpice in Paris und Gründer des ersten Priesterseminars in
Frankreich, diskutiert.11 Olier habe die Gemeinde in acht Quartiere mit eigenen Pries-
tern eingeteilt (‚Quadrillage‘), die sich über die geistigen und weltlichen Bedürfnisse
der Bewohner zu informieren und zu diesem Zweck ein Verzeichnis aller Gemeinde-
mitglieder, zumindest aller Familienoberhäupter, zu erstellen und dieses alle drei Mo-
nate zu erneuern hatten. Außerdem bestimmte Olier für jede Straße eine fromme
Person, die den Auftrag hatte, besondere Probleme jeglicher Art zu erfassen. Die Pfar-
rer sollten vor allem ‚die Ursachen der Verderbnis der Sitten‘ erforschen sowie ein ge-
naues Verzeichnis der Armen, der Unwissenden sowie aller, die die Sakramente nicht
gebrauchten, führen. Die Autoren betrachten Olier aber nicht als Erfinder dieser
Quadrillage und der neuen Form der Seelenstandsregister, sondern verweisen auf
ähnliche Anweisungen der von 1630 bis 1660 existierenden Compagnie du Saint Sa-
crement zur Überwachung von Glauben und Moral der Einwohner sowie auf analoge
Interessen der Jansenisten. Ihr Fazit lautet: „Disons simplement que l’effort de la Con-

 Couton und Martin haben auch auf ein Formular für die Erstellung von Seelenstandsregistern
aus dem Rituel d’Alet von 1667 hingewiesen, das stärker nach Kenntnissen in der katholischen
Lehre fragt. Vgl. Couton / Martin, source, 246 und 248f.
 Vgl. Michard / Couton, livres, 266.
 Vgl. zum Folgenden Couton / Martin, source, 250 f.
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tre-Réforme pour mieux encadrer et surveiller les fidèles tentés par le protestantisme
ou par le libertinage se traduit de façon très normale par l’institution du Registre de
l’état des âmes.“12

Fitzgerald weist darauf hin, dass die Weiterentwicklungen von Anweisungen
für die Erstellung von Seelenstandsregistern im katholischen Raum nach dem Ri-
tuale Romanum überall mit kontroversen Diskussionen um die ‚Datenschutzfrage‘
verbunden gewesen seien. Im Zuge dessen sei stets betont worden, dass nur der zu-
ständige Priester Einsicht in den Librum status animarum haben dürfe. An die Kurie
sollte lediglich eine ‚Sicherheitskopie‘ geschickt werden – für den Fall, dass das ori-
ginale Register verlorenging.13 In Frankreich lässt sich den normativen Quellen
zudem eine eher wachsende Scheu entnehmen, allzu ‚polizeilich‘ daherzukommen.
So wurde u. a. betont, dass lasterhaftes Verhalten nur dann notiert werden sollte,
wenn es öffentlich bekannt war.14

2 Zur Überlieferung von Seelenstandsregistern
in katholischen Gebieten

Laut dem bisherigen Forschungsstand ist davon auszugehen, dass frühneuzeitliche
Libri status animarum katholischer Gemeinden mit Bildungs- oder gar Alphabetisie-
rungsangaben kaum überliefert sind. Dies gilt auch für Frankreich, worauf bereits
Couton und seine Mitautoren hingewiesen haben. Zwar haben sie Seelenstandsre-
gister in Frankreich ausfindig machen können und ein (nicht vollständiges) Reper-
torium der archivalischen Fundorte vorgelegt.15 Bei den überlieferten Registern
handelt es sich jedoch um einfache Einwohnerlisten, die neben den Personen-
standsdaten im besten Fall Angaben zu Kommunion, Firmung und Osterpflicht
(also der jährlichen Beichte) oder dann zu Konversion bzw. Konfession, z. T. Anga-
ben zur Vermögenslage und nur in einem Fall Kommentare zu sittlichen Aspekten
enthalten.

 „Sagen wir einfach, dass das Bemühen der Gegenreformation, die vom Protestantismus oder
vom Libertinismus verführten Gläubigen besser zu beaufsichtigen und zu kontrollieren, in der Ein-
richtung des Seelenregisters auf ganz normale Weise zum Ausdruck kommt.“ (Couton / Martin,
source, 251).
 Vgl. Fitzgerald, Census, 41–44.
 Vgl. Couton / Martin, source, 252 und Michard / Couton, livres, 262–264.
 Vgl. Michard / Couton, livres, 272–275.
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Abbildung 2 zeigt eine Beispielseite aus dem Liber de Statu Animarum von Ville-
franche sur Mer aus dem Jahr 1712 in der Diözese Nizza. Die Gemeindeglieder sind
mit Namen und Alter, sortiert nach Häusern, gelistet. Entsprechend den Vorgaben
des Rituale Romanum steht das Kreuz jeweils für „communicans“ und das „chr.“
für „chrismatus“ (Gesalbter = Gefirmter).

In Abb. 3 ist eine Beispielseite aus dem Seelenstandsregister von Lus-la-Croix-
Haute aus dem Jahr 1695 im Departement Drôme zu sehen, die die Familien der neu
Konvertierten verzeichnet, einschließlich Angaben darüber, ob sie ihre ‚devoirs‘
(Hausaufgaben) machen oder nicht.

Register, die die umfangreichen Vorgaben, die in den Anleitungen von 1667 und
1672 vorgesehen sind, tatsächlich enthalten, sind dagegen bislang nicht gefunden
worden. Im Blick auf die Ursachen für diese Überlieferungssituation vermuten Couton
und seine Coautoren zum einen, dass es Widerstände auf Seiten von Pfarrern und
auch Bischöfen gegeben hat, die Anweisungen tatsächlich umzusetzen. So protestier-
ten 1673 z. B. die Konsuln und Kanoniker von Agen gegen geforderte Seelenregister
und legten vor dem Parlament von Toulouse Beschwerde dagegen ein, mit dem Argu-
ment, dass diese Maßnahme ‚die Ruhe, die Stille und die Ehre der Familien‘ verletzen
würde.16 Zum anderen gehen die Forscher davon aus, dass die Register wegen der
o. g. ‚Datenschutzbedenken‘ letztlich nur für den aktuellen Gebrauch angelegt und
dann vernichtet wurden, zumal das CIC von 1917 die Geheimhaltung gerade der See-

Abb. 2: Liber de Statu Animarum von Villefranche sur Mer, 1712, Beispielseite (Archiv der Diözese
Nizza, Villefranche / Mer, Liber tértius SA 1712, 17, 27).

 Michard / Couton, livres, 267.
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Abb. 3: Seelenstandsregister von Lus-la-Croix-Haute, 1695, Beispielseite (Departementsarchiv
Drôme 6 G 181).
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lenstandsregister noch einmal nachdrücklich gefordert hat – und Geheimhaltung von
Akteninhalten lässt sich nun einmal am besten durch Vernichtung der entsprechen-
den Bestände erreichen. Zum dritten halten die Forscher es aber auch für möglich,
dass noch nicht an den richtigen Orten gesucht wurde.17

Der Schweizer Historiker André Schluchter hat in seiner Arbeit zur Tessiner
Bevölkerungsstruktur im 17. und 18. Jahrhundert 1987 auf einen großen Bestand
an Seelenbeschreibungen in Graubünden und dem Tessin hingewiesen und diese
breite Überlieferung mit dem unmittelbaren kirchenpolitischen Einfluss Mailands
bzw. Borromäus’ in Zusammenhang gebracht.18 Unter demografischen Aspekten
hat er Libros status animarum aus den bischöflichen Archiven von Lugano und
Mailand ab den 1630er Jahren untersucht19 und dabei das Erfassen der Bevölke-
rung als „Disziplinierungsmassnahme“ im „Geiste des Tridentinischen Reform-
konzils“ alias „der gegenreformatorischen Reformbewegung“ eingeordnet.20 Aus
dem Wallis sind bislang nur drei frühneuzeitliche Seelenbeschreibungen aus dem
Zeitraum von 1682 bis 1704 bekannt, wobei das Leuker Register von 1703/04 ediert
vorliegt.21 Der Aufbau dieses Registers entspricht den Vorgaben des Rituale Roma-
num. Außer den Angaben zum Sakramentsgebrauch enthält es Informationen zu
„Beruf, Herkunft, öffentlichen Ämtern, Zivilstand, Reichtum oder Armut, Statur,
Gesundheit, geistigen Fähigkeiten (simplex) sowie zu Dienstleuten, Konvertiten
usw.“22

Für die katholischen Gebiete im Alten Reich finden sich in der Literatur mehr-
fach Einzelhinweise auf überlieferte Seelenstandsregister, so für die Bistümer Augs-
burg und Speyer und vor allem für Münster.23 Und auch für katholische Territorien
der Alten Eidgenossenschaft konnten vereinzelt Status animarum gefunden wer-
den – allerdings ohne die von uns gesuchten Bildungsangaben.24

 Michard / Couton, livres, 269–272.
 Schluchter, Bedeutung, 518.
 Schluchter, Bedeutung, 523–550.
 Schluchter, Bedeutung, 518. Jon Mathieu hat die gute Überlieferungslage im Blick auf die Libros
status animarum „in den südlichen Regionen“ insbesondere auch dem Einfluss des Kapuziner-
Ordens zugeschrieben (Mathieu, Agrargeschichte, 97). In seiner Studie zum Unterengadin hat er für
die Gemeinde Tarasp ein Liber status animarum ausgewertet und auf die im Pfarrarchiv überliefer-
ten, von Kapuzinern erstellten Haushaltslisten zur Verbesserung der kirchlichen Kontrolle aus den
Jahren 1631, 1652, 1705 und 1750 hingewiesen (Mathieu, Bauern, 136–139).
 Ammann / Brunner, Seelenbeschreibung. Dieses und das Register von 1682 wurden von Pfarrer
Johann Inderkummen angelegt und von Ammann und Brunner auf dessen Initiative zurückgeführt.
 Amman / Brunner, Seelenbeschreibung, 11. Wie Schluchter haben Ammann und Brunner die
Walliser Libros status animarum als Produkt von katholischer ‚Gegenreform‘ interpretiert (4).
 Vgl. den Beitrag von Harm Klueting in diesem Band.
 Für das katholische St. Gallen vgl. Stiftsarchiv St. Gallen – Rubrik 134, Faszikel 1: Montlingen
1680; Rubr. 47, Faszikel 1 + 2: Bernhardzell 1681 und 1735; Bd. 523: Gossau, Oberdorf, Andwil und
Niederwil 1693; Bd. 629a: Rorschach 1790; Staatsarchiv St. Gallen: Status Animarum Sargans 1724
(A168) im Tauf-, Firm-, Ehe- und Totenbuch (ZVA 12.685); Seelenverzeichnis Engelburg 1768 (A139)
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3 Seelenbeschreibungen in der reformierten
Tradition

Wenn über den Forschungsstand zu Seelenbeschreibungen in der reformierten Tradi-
tion zu sprechen ist, dann betrifft dies bislang die Zürcher Kirche.25 Im Staatsarchiv
Zürich sind mehr als 2.000 Seelenbeschreibungen der Stadt und Landschaft Zürich
sowie der von Zürich kirchlich mitverwalteten reformierten Gemeinden der gemischt-
konfessionellen Gemeinen Herrschaften (im Gebiet der heutigen Kantone Thurgau,
St. Gallen, Aargau, Schaffhausen) aus den Jahren 1633 bis 1767 überliefert. Rund 170
nach Gemeinden geordnete Kopienbände sind in einem Sonderkatalog des STAZH
als „Bevölkerungsverzeichnisse“ zugänglich und ermöglichen u. a. die vergleichs-
weise leichte Rückverfolgung von Einzelpersonen und die Rekonstruktion von Fami-
lienstammbäumen. Unter den Zivilstandsbüchern der Landgemeinden im STAZH
sind zudem Seelenbeschreibungen in Gestalt fortlaufend geführter „Haushaltungsrö-
del“ zu finden, die in den Kirchgemeinden geblieben sind. Soweit es sich um Orte in
der Zürcher Landschaft resp. dem heutigen Kanton Zürich handelt, wurden die Haus-
haltungsrödel im 20. Jahrhundert vom STAZH eingezogen und sind deshalb dort zu-
gänglich. Eine Überlieferung weiterer Seelenbeschreibungen in Lokalarchiven der
Gemeinen Herrschaften oder auch in den städtischen Kirchenarchiven ist teils bereits
nachgewiesen.26

Abbildung 4 zeigt ein Beispiel aus Thalwil aus dem Jahr 1634 mit Angaben zu
Katechismuskenntnissen und Singfähigkeiten. In den meisten Bevölkerungsver-
zeichnissen der Zürcher Stadt und Landschaft finden sich mindestens Informatio-
nen zum religiösen Wissensstand der Kinder und des Gesindes, seltener auch der
Eltern (Gebete, Katechismen und Psalmen). Darüber hinaus erfassten einzelne Pfar-
rer bereits seit den 1630er Jahren die Lese- und teils Schreibfähigkeit oder den reli-
giösen Buchbesitz (zu Beginn meist nur Bibel bzw. Neues Testament, gerade im
18. Jahrhundert dann häufig die ganze religiöse Bibliothek, oft samt Druckdaten
und -orten).

im Tauf-, Ehe- und Totenbuch (ZVA 12.192); diverse Seelenregister aus Appenzell Innerrhoden im
Landesarchiv Appenzell Innerrhoden, PfAA B 5.1.05.01 Bevölkerungsverzeichnis, 1812. Für diese
Hinweise danke ich Michael Egger.
 Der Abschnitt beruht wesentlich auf den Forschungen von Michael Egger. Vgl. Egger, Bildung;
ders., Bevölkerungsverzeichnisse; Schmidt / Egger, Alphabetisierung. Vgl. auch den Beitrag von
Michael Egger in diesem Band.
 Vgl. den Beitrag von Janine Scheurer in diesem Band.
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Abb. 4: Seelenbeschreibung Thalwil, 1634, Beispielseite (STAZH E II 700.106).
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Die Seelenbeschreibung von Fällanden von 1646 (Abb. 5) enthält Angaben zu
Lese-, Bet- und Singfähigkeiten und das Register aus Hirzel von 1678 (Abb. 6) bietet
Auskunft zu Lesefähigkeiten und Buchbesitz, zum Kommunionbesuch, zu Katechis-
muskenntnissen sowie sehr genaue Berufsbezeichnungen.27 Allgemein lässt sich
festhalten, dass in den Zürcher Registern im späten 17. Jahrhundert die Angaben zu
auswendiggelerntem Katechismuswissen abnahmen, dagegen diejenigen zu Lesefä-
higkeit und religiöser Lektüre zunahmen.

Diese Quellen bilden die Basis für demografische und familiengeschichtliche28

sowie wirtschafts- und sozialgeschichtliche Studien und wurden für Zürcher Kantons-,
Gemeinde- oder Stadtgeschichtsdarstellungen herangezogen.29 Auch die Bildungs- und
speziell die Alphabetisierungsforschung hat sich der Seelenbeschreibungen bedient.30

Abb. 5: Seelenbeschreibung Fällanden, 1646, Beispielseite (STAZH E II 700.35).

 Letztere hat Ulrich Pfister ausgewertet. Vgl. Pfister, Fabriques.
 Vgl. u. a. von Moos, Forschungen.
 Vgl. hierzu insgesamt Schmidt / Egger, Alphabetisierung, 103 f. und 108.
 Vgl. u. a. für den Kanton Thurgau Löffler-Herzog, Bildungsstand; Messerli, Normen.
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Hierzu gehören mehrere von Heinrich R. Schmidt betreute, in den Studien zur Stapfer-
Schulenquête online zugängliche studentische Abschlussarbeiten.31 Bereits die 1981
von Marie-Louise von Wartburg-Ambühl vorgelegte und trotz methodischer Schwächen
als Pionierleistung zu würdigende Alphabetisierungsstudie basierte auf einer Vielzahl
an Seelenbeschreibungen der Zürcher Landschaft.32

Egger hat auf die konfessionellen Konnotationen der 1633/34 von dem Zürcher
Antistes Johann Jakob Breitinger im Zuge von dessen Bildungs- und Kirchenreformen
durchgesetzten Seelenbeschreibungen aufmerksam gemacht.33 Diese seien das Resul-

Abb. 6: Seelenbeschreibung Hirzel, 1678, Beispielseite (STAZH E II 700.50).

 Vgl. v. a. Baumann, Alphabetisierung; Egger, Bevölkerungsverzeichnisse und Martin, Alphabe-
tisierung. Einige dieser Arbeiten werden zitiert in Schmidt, Ergebnisse. Eine Publikation aller Stu-
dien zum Thurgau ist in Vorbereitung.
 Von Wartburg-Ambühl, Alphabetisierung. Vgl. zu dieser Arbeit Schmidt, Ergebnisse, 157–159;
Schmidt / Egger, Alphabetisierung, 109 f.
 Vgl. zum Folgenden Egger, Bildung.
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tat der Wahrnehmung einer massiven Bedrängnis der reformierten Konfession als
ganzer durch Kriegsgefahr, religionspolitische Bedrohung in den an Zürich grenzen-
den Gemeinen Herrschaften, die Erfolge der Gegenreformation sowie den wachsen-
den Einfluss von Lutheranern und Täufern gewesen. Breitinger habe es in dieser
Situation als notwendig angesehen, die Verbesserung des konfessionellen Wissens-
standes zu kontrollieren und die Gemeindeglieder zum Lernen zu motivieren. Die
erste bislang bekannte Vorgabe für allgemeine Hausvisitationen datiert von 1640.
Egger schreibt hierzu: „Breitinger inszeniert sie als Mittel der Erbauung, der Förde-
rung religiöser Bildung und der unmittelbaren Evaluation vor Ort. Er mahnt die Pfar-
rer, bei den Hausbesuchen,eifrig und freundlich’ zu sein und,Jungen und Alten
christlichen Unterricht’ zu geben, damit niemand in Unwissenheit sterbe.“34 Später
datierende Vorgaben der Kirchenleitung für Hausbesuche seien laut Egger konkreter
gewesen und hätten sich ebenso auf Seelsorge, Erbauung und Ermahnung zur Buße
wie auf die Kontrolle von Katechismuswissen und geistlichem häuslichen Leben
bezogen.

Breitinger äußerte dezidierte Bewunderung für die bildungspolitischen Erfolge
der Gegenreformation und sah die Katholiken diesbezüglich den Protestanten „ley-
der! eben weit bevor“, wie er es in einer Synodalrede 1626 formulierte.35 Es liegt
deshalb nahe, dass er bei der Einführung der Seelenbeschreibungen in Zürich fak-
tisch an die katholischen Seelenstandsregister angeknüpft hat, ohne dies – wohl-
weislich – zu thematisieren.

Abb. 7: Seelenbeschreibung Uster, 1649, Titelblatt (STAZH E II.700.113).

 Egger, Bildung.
 Zitiert nach Egger, Bildung.
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Der Pfarrer von Uster aber verwies auf dem Titelblatt seiner Seelenbeschrei-
bung von 1649 (Abb. 7) auf einen Befehl Philipps von Spanien an Margarethe von
Parma als Statthalterin der Niederlande von 1566 – der Zeit der Unruhen vor dem
Ausbruch des Achtzigjährigen Krieges also –, Status animarum einzuführen.36 Das
dürfte kaum anders zu verstehen sein als eine Form des Protests gegen die Einfüh-
rung der ‚katholischen Praxis‘ der Gegenreformation im reformierten Zürich.

Es liegt nahe, dass sich Seelenbeschreibungen oder dergleichen mit reformiertem
Hintergrund auch in der Kurpfalz, die Breitinger erwähnt,37 in Nassau-Dillenburg
oder in den Niederlanden finden. Anfragen betr. Überlieferungen von und Forschun-
gen zu Seelenbeschreibungen in den Niederlanden brachten bislang kein Ergebnis.

4 Seelenregister in lutherischen Gebieten
des Alten Reichs

Der früheste Hinweis auf analoge Initiativen in lutherischen Gebieten führt nach
Hessen-Darmstadt, wo Landgraf Georg II. 1634 zur Unterstützung der Pfarrer die Be-
stellung von Seniores anordnete, denen jeweils „etliche gewisse Gassen oder Häu-
ser zugeordnet werden / darauff er sonderlich ein fleissiges Auge habe“.38 Der
Landgraf wollte also das aus der reformierten Tradition bekannte Institut des Senio-
rats einführen, wie Paul Münch es für Nassau-Dillenburg, Hessen-Kassel und die
Kurpfalz untersucht hat.39 Dies verband Georg II. mit der Forderung, dass jeder Se-
nior „einen Catalogum aller derer Seelen“ führen sollte mit Angabe von Namen,
Alter und Beruf und diesen mitnehmen bei den Hausbesuchen, im Zuge derer er
‚nachforschen‘ sollte, wie sich Eltern, Kinder und Gesinde verhalten, ob sie fleißig
zur Kirche und zum Abendmahl gehen, und ob jemand mit Irrtümern oder Lastern
behaftet sei, und dem Pfarrer davon berichten.40 Letztlich ging es darum, dass die
Pfarrer ihre Pfarrkinder „individualiter“ kennen „und wie sie sich in ihrem Leben
und Christenthumb verhalten / eigentlich wissen mögen“, damit sie in der Lage
sind, „Rechenschafft für aller und jeder ihrer Zuhörer Seelen [zu] geben“.41 Deshalb
wurden auch die Pfarrer selbst zu Hausbesuchen aufgefordert. Ludwig IX. erneuerte
in Hessen-Darmstadt 1774 die Forderung, Seelenregister zu erstellen. Leider lassen
sich in Hessen-Darmstadt keine überlieferten Seelenregister nachweisen, obwohl in

 STAZH E II.700.113, Titelblatt: 1649 – Seelenbeschreibung Uster.
 Vgl. Breitinger, Synodalrede, 534.
 Georg II. von Hessen-Darmstadt, Ordnung, 10. Vgl. zu dieser Ordnung Albrecht-Birkner, Refor-
mation, 100–102.
 Vgl. Münch, Kirchenzucht; ders., Volkskultur und ders., Zucht.
 Georg II. von Hessen-Darmstadt, Ordnung, 10–12, Zitat 10.
 Georg II. von Hessen-Darmstadt, Ordnung, 6.

54 Veronika Albrecht-Birkner



Teilen des darmstädtischen Oberhessen ihre Einführung tatsächlich belegt ist.
Diese Quellen sind aber vernichtet.42

Die umfangreichsten Bestände an überlieferten Seelenregistern in lutherischen
Gebieten des Alten Reichs befinden sich nach dem bisherigen Forschungsstand in
Sachsen-Gotha, wo sie in den frühen 1640er Jahren als Bestandteil der von Herzog
Ernst dem Frommen eingeführten Maßnahmen zu einer – explizit so genannten –
„Reformation des Lebens“ eingeführt wurden.43 Der Ausdruck „Seelenregister“ wurde
in Thüringen aber schon in den 1630er Jahren geprägt. In einzelnen Orten lassen sich
Belege dafür finden, dass der Weimarer Generalsuperintendent Johannes Kromayer
diese gefordert hat. Teils enthalten sie bereits Angaben zur Lesefähigkeit. Im Zuge
meiner Dissertation über diese Reformmaßnahmen habe ich ein Repertorium der in
Pfarr- und Ephoralarchiven sowie im Thüringischen Staatsarchiv Gotha überlieferten
Seelenregister aus der Regierungszeit Ernsts des Frommen (1640–1675) erstellt, das
ca. 200 Seelenregister aus 85 Orten umfasst.44 Überliefert sind in Gotha teils auch sog.
Catalogi Informandorum, die die Erwachsenen unter dem Aspekt ihrer Katechismus-
kenntnisse in verschiedenen ‚Classen‘ erfassen, und darüber hinaus ca. 250 im Zuge
der Durchsetzung der Schulpflicht angelegte Schultabellen für die Kinder, auf die ich
hier nicht näher eingehen kann, die für Studien zur Alphabetisierung aber unbedingt
auch von Interesse sind.

In einem im Sommersemester 2021 an der Universität Siegen durchgeführten
Forschungsseminar haben Studierende weitere exemplarische statistische Auswer-
tungen von Gothaer Seelenregistern durchgeführt.45 An dieser Stelle möchte ich
nur einen kurzen Einblick in die Gothaer Register geben.

Abbildung 8 zeigt einen Auszug aus dem Seelenregister von Friemar aus dem
Jahr 1642 mit Angaben zu Namen, Alter, Berufen, Lese- und Schreibfähigkeiten,
‚Beten‘, Predigt- sowie Betstundenbesuch und Häufigkeit der Beichte. Vergleicht man
dieses Register beispielsweise mit demjenigen von Großfahner von 1641 (Abb. 9),
wird deutlich, dass die Gothaer Seelenregister zu diesem Zeitpunkt nicht standardi-
siert waren. So wurden in Großfahner Namen, Alter, „Katechismus Lahr“ und „Ge-
mein Lebenslauf“ erfasst, wobei unter die letztere Kategorie sowohl Bemerkungen zu
Lese- und Schreibfähigkeiten als auch zu Berufen, Schulbesuch und Lebenswandel
subsumiert wurden. Alphabetisierung, sozialer Status und Einschätzung des Lebens-
wandels in moralischer Hinsicht wurden hier also als Einheit betrachtet, wobei Anga-
ben zur Alphabetisierung besonders im Fokus standen.

 Vgl. Albrecht-Birkner, Reformation, 102.
 Vgl. zum Folgenden Albrecht-Birkner, Reformation. Angemerkt sei, dass auch in anderen thü-
ringischen Gebieten, so in Schwarzburg-Rudolstadt und in Schmalkalden-Meiningen, Seelenregis-
ter nachgewiesen wurden, die aber noch nicht untersucht wurden.
 Vgl. Albrecht-Birkner, Reformation, 540–554.
 Vgl. den Beitrag von Veronika Albrecht-Birkner, Michael Egger, Robin Ebener, Lisa-Rebecca Fä-
sing, Kathrin Köhler, Jule Nagel, Franziska Saßmann und Andrea Schimmer in diesem Band.
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Die Seelenregister der Orte Schwarzhausen von 1659 und Tambach von 1674
(Abb. 10 und 11) zeigen beispielhaft, dass die Gothaer Register ab den 1650er Jahren
weitgehend eine standardisierte Form aufwiesen. Sie erfassten außer Namen, Alter
und Berufen („Vitae genus“) üblicherweise Angaben zu Lese- und Schreibfähigkei-
ten sowie zu „Worten“ und „Verstand“ des Katechismus – eine für Gotha charakte-

Abb. 9: Seelenregister Großfahner, 1641, Beispielseite (LATh – StA Gotha Oberconsistorium
Generalia, Loc 19, Nr. 22, Bl. 435v-436r).

Abb. 8: Seelenregister Friemar, 1642, Beispielseite (LATh – StA Gotha Oberconsistorium Generalia,
Loc 19, Nr. 23, Bl. 85v-86r).
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Abb. 10: Seelenregister Schwarzhausen, 1659, Beispielseite (Ephoralarchiv Waltershausen, ohne
Signatur).
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ristische Unterscheidung, die den besonderen Fokus auf der Katechismuslehre ver-
deutlicht – sowie zur Anzahl der Abendmahlsbesuche pro Jahr.

Das Seelenregister von Schönau vor dem Walde (Abb. 12) verdeutlicht, wie eng
der Zusammenhang zwischen Katechismuslehre und Alphabetisierung gedacht
wurde, indem Angaben zu Lese- und Schreibfähigkeiten als erste Stufe der „Scien-
tia in Catechismo“ unter der Kategorie „lit[tera/terae]“ vor Worten und Verstand er-
fasst wurden.

Die Gothaer Seelenregister sind den Zürcher Registern ähnlich, insofern der
Fokus primär auf der Erfassung von Angaben zur religiösen Bildung liegt, wobei sich
der Schwerpunkt im Gegensatz zu Zürich eher zunehmend auf die immer differenzier-
ter erfassten Katechismuskenntnisse verschob. Eine direkte Abhängigkeit von den
Zürcher Seelenbeschreibungen lässt sich jedoch nicht nachweisen. Angesichts der
strukturellen Parallelen zu den Zürcher Registern und dem sich namentlich in der Er-
fassung aller Einwohner niederschlagenden Anspruch einer umfassenden „Reforma-
tion des Lebens“ habe ich die Gothaer Reformen insgesamt als ‚subkutan‘ reformiert
bewertet. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man den engen Zusammenhang zwi-

Abb. 11: Seelenregister Tambach, 1674, Beispielseite (Landeskirchenarchiv Eisenach, Loc XVIII,
Zahl 10, 1674).
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schen der listenmäßigen Erfassung aller Einwohner unter Bildungs- und moralischen
Aspekten mit der Praxis der Hausvisitation berücksichtigt, die im Luthertum nicht
üblich war.46 Die Frage, die ich heute stellen würde, ist, inwieweit beides im 17. Jahr-
hundert vor dem Hintergrund von Rekatholisierungen und den Ereignissen des Drei-
ßigjährigen Krieges nicht – zumindest auch – vom Katholizismus übernommen
wurde. Einen solchen Zusammenhang stellt auch das aus dem schlesischen Fürsten-
tum Brieg der 1620er Jahre stammende und im 17. und frühen 18. Jahrhundert als
„Kritik- und Reformschrift“ im Luthertum breit rezipierte und diskutierte sog. Briegi-
sche Bedenken47 her: Indem es auf die „reformirten“ zu sprechen kommt, stellt es
fest, dass diese es nicht beim Predigen belassen, sondern

auch die Untersuchung in Haeusern halten / und nachsehen / wie das Christenthum bey Kin-
dern und Gesinde gepflantzet werde: Ob / und was sie beten koennen? aus der Catechismus=-

Abb. 12: Seelenregister Schönau vor dem Walde, 1664, Beispielseite (Landeskirchenarchiv
Eisenach, Loc XV, Zahl 9).

 Im RGG-Artikel „Hausbesuch“ wird die visitatio domestica ausschließlich im Zusammenhang
mit der Kirchenzucht in der reformierten Tradition erwähnt. Vgl. Hauschildt, Hausbesuch.
 Sträter, Meditation, 76.
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Lehre wissen: Wie sie es verstehen? Was sie fur Ubungen der Gottseligkeit / und geistliche
Ubungen GOttes darinnen haben? Dergleichen Haus=Besuchungen auch von den Jesuiten
starck veruebet werden: Von denen weil sie es uns in allen dergleichen Ubungen weit zuvor
thun / wir endlich werden lernen muessen.48

Seit den Arbeiten von Ernst Hinrichs und Wilhelm Norden in den frühen 1980er Jahren
ist bekannt, dass von der Mitte des 17. Jahrhunderts an auch einige Seelenregister aus
den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst überliefert sind, die auch unter dem As-
pekt der Alphabetisierung untersucht wurden.49 Walter Janssen-Holldiek hat bereits
1970 auf den engen Zusammenhang zwischen den Bemühungen um die Einführung
von Seelenregistern und von Hausbesuchen der Pfarrer bei den Gemeindegliedern und
die dem zugrunde liegende seelsorgerliche Intention angesichts der ‚gefährlichen Zei-
ten‘ im Oldenburgischen hingewiesen.50 Die 2005 in zweiter Auflage erschienene Ol-
denburgische Kirchengeschichte hingegen geht auf Seelenregister und Hausbesuche
im 17. Jahrhundert gar nicht ein, sondern erwähnt nur deren Verankerung in der Kir-
chenordnung von 1725, was geradlinig mit ‚dem Pietismus‘ in Zusammenhang gebracht
wird.51 Angaben zu Lese- und Schreibfähigkeiten sowie zu Katechismuskenntnissen
wurden hier nicht verlangt; ein Fokus lag auf der Erfassung ‚strafbarer Personen‘, also
auf Kirchenzuchtaspekten. Weitergehende Analysen zu den Oldenburger Registern bie-
tet ebenfalls der Beitrag der Siegener Studierenden in diesem Band.

Auf Seelenregister im Württembergischen hat v. a. Hermann Ehmer hingewie-
sen.52 Zudem liegen an der Universität Bern entstandene Abschlussarbeiten vor, die
Seelenregister von Klein- und Großheppach und von Beutelsbach aus dem 18. Jahr-
hundert auf Angaben zur Alphabetisierung auswerten.53

5 Hausverhörsregister in Schweden

Ich komme abschließend zum Forschungsstand zu den eingangs erwähnten sog.
„Hausverhörsregistern“ (husförhörslängder) in Schweden bzw. Finnland seit dem
ausgehenden 17. Jahrhundert, die aufgrund ihrer Bildungsangaben als Quellen von
Interesse sind, auch wenn sie nicht „Seelenregister“ o. ä. heißen.54 Das Institut der
Hausvisitation scheint sowohl in Schweden als auch in Dänemark von großer Bedeu-
tung gewesen zu sein. Während es hierzu im deutsch- und englischsprachigen Be-

 Christ = Fuerstliches Bedencken, zitiert nach der Auflage Amsterdam 1676, 34 f. Zu weiteren
Ausgaben s. Sträter, Meditation, 76, Anm. 10.
 Vgl. Hinrichs, Lesen; Norden, Alphabetisierung.
 Janssen-Holldiek, Seelenregister.
 Vgl. Schäfer, Kirchengeschichte, v. a. 318 und 323–325.
 Ehmer, Schulwesen. Vgl. jetzt den Beitrag von Ehmer in diesem Band.
 Vgl. Martin, Alphabetisierung; Baumann, Alphabetisierung.
 Vgl. zu den schwedischen Quellen den Beitrag von Daniel Lindmark in diesem Band.
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reich kaum Untersuchungen gibt, ist in Stockholm bereits 1965 eine Untersuchung
zum Thema „Hausandacht, Hauszucht, Hausverhör“ von dem schwedischen Kirchen-
historiker Hilding Pleijel erschienen.55 Die bislang umfangreichsten Forschungen zu
den schwedischen Hausverhörsregistern im Blick auf die Alphabetisierung hat Egil Jo-
hansson vorgelegt. Dabei hat er die Einzigartigkeit der schwedischen Quellen und eine
Vorreiterrolle Schwedens in der Alphabetisierung in der Frühen Neuzeit betont und
vermutet, dass die Hausverhörsregister dem Modell der Librorum status animarum folg-
ten.56 Johansson prägte im Blick auf den Erlass des schwedischen Kirchengesetzes von
1686 durch König Karl XI., das das kanonische Recht ablöste, den Terminus „literacy
campaign“.57 In der 2015 erschienenen Studie des Uppsalaer Kirchenhistorikers Urban
Claesson über die Anfänge des Pietismus in Schweden heißt es zu diesem Gesetz, dass
es „allgemeine Lesefähigkeit“ ‚verordnet‘ habe.58

Schaut man sich den entscheidenden Paragrafen in der Kirchenordnung an, wird
rasch deutlich, dass das Anliegen im Kern die Vermittlung des lutherischen Katechis-
mus war, was wenig überrascht angesichts der zentralen Bedeutung des Gesetzes im
Rahmen der lutherischen Konfessionalisierung in Schweden.59 Hierfür werden detail-
lierte Angaben gemacht, laut denen es – ähnlich wie in Gotha – darum ging, nicht
nur den Kleinen Katechismus Luthers auswendig zu können, sondern auch Luthers
Erklärungen zu lernen und anhand von Fragen und Haustafel den Katechismus tat-
sächlich zu begreifen und letztlich in eigenen Worten wiederzugeben. Das Lesen wird
im Zusammenhang mit der Forderung an die Pfarrer auf dem Land, „gewisse Ver-
zeichnissen [zu] haben auff alle ihre Pfarrgenossen von Hauß zu Hauß / von Höfen zu
Höfen / und genaue [zu] wissen / wie weit ein jeder in seinen Christenthumbs = Stü-
cken gekommen“, erwähnt.60 Hierbei sollten sie auch darauf achten, „daß Kinder /

 Pleijel, Husandakt. Zu Rödeln und den 1629 gesetzlich verordneten Hausvisitationen in Däne-
mark vgl. Norden, Alphabetisierung, 110 und 112. Es kann vermutet werden, dass in Dänemark
auch Seelenregister überliefert sind.
 Vgl. Zippernovszky, Records, 90; Johansson, Alphabeta, 127.
 Vgl. v. a. Johansson, History; ders., Campaigns. In der Erstveröffentlichung von Johansson,
History von 1977 ist auf S. 65–75 ein Vergleich mit den Alphabetisierungsraten anderer Länder (auf
der Basis von Rekruten- und Verurteiltenstatistiken, Unterschriften in Heiratsregistern und Censu-
ses) seit dem 19. Jahrhundert enthalten, der in die Nachdrucke nicht übernommen wurde. Ein Ver-
gleich mit der Alphabetisierung im Oldenburgischen auf der Basis von Norden, Alphabetisierung
findet sich bei Johansson, Women. Hanna Zipernovszky ist bei ihrer Suche nach vergleichbaren
Quellen in Ungarn auf ein Register aus dem 19. Jahrhundert gestoßen, das Angaben zur Alphabeti-
sierung enthält. Vgl. Zippernovszky, Records.
 Claesson, Anfänge, 112–116, Zitat 113.
 Kirchen = Gesetz, Kap. II, § 10.
 Kirchen = Gesetz, Kap. II, § X, 17. An anderer Stelle heißt es genauer, der Pfarrer solle „ein Ver-
zeichniß mit Columnen einlegen / wie seine Pfarr = Kinder in der Catechismus = Lehre zugenom-
men“, nach dem diese bei der Visitation vom Bischof verhört werden sollten (Kap. XXIV, § VIII, 89).
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Knechte und Mägde / in Büchern lesen lernen / und was GOtt in seinem heiligen Wort
gebeut / mit eigenen Augen mögen sehen können“.61 An anderer Stelle ist die Rede
vom „Beicht = Buch oder […] Verzeichnüß auff die Pfarrgenossen nach ihren Dörffern
und Wohnungen in gewisse Columnen vertheilt / worin eines jeden / der lesen kann /
erlangte Wissenschaft in der Catechismus Lehre beschrieben wird“.62 Kurz darauf wer-
den im Blick auf die Visitation Auswendigkönnen und Lesen parallelisiert als erste
Stufe in der Katechismuslehre, der als zweite Stufe das „verstehen / und begreiffen“
von Luthers Auslegung folgen müsse.63 Schließlich werden neben den Eltern, die
„ihre Kinder in ihren Christenthumbs = Stücken / wohl und fleißig unterrichten las-
sen“ sollen, die Kapläne und Küster der Gemeinden angewiesen, „daß sie die Kinder
= Lehre fleißig treiben und die Kinder unterweisen im Buch zu lesen“.64

Wie genau das Lesen mit dem Katechismuslernen in Zusammenhang stehen
sollte, wurde also nicht erklärt, sondern es sollte sich offenbar irgendwie zusam-
men mit dem Auswendiglernen des Kleinen Katechismus einstellen, um das von
Gott Gebotene,mit eigenen Augen sehen zu können‘. Als solches scheint das Lesen
tatsächlich vorausgesetzt worden zu sein. Deutlich ist die Forderung nach einer
vollständigen tabellarischen Erfassung der Gemeindeglieder unter dem Aspekt des
Fortschritts in der Katechismuslehre, die erklärt, warum entsprechende Quellen
unter der Kategorie husförhörslängder ab den 1680er Jahren in Schweden für zahl-
reiche Gemeinden vorhanden sind.65 Dabei ist allerdings zu beachten, dass es sich
zunächst um im Zuge von Hausbesuchen durch die Pfarrer erstellte Verzeichnisse
handelte und erst ab dem Konventikeledikt von 1726 um Protokolle von eigentli-
chen Hausverhören.66

Abbildung 13 zeigt das Beispiel eines Hausverhörregisters aus Tuna aus dem
Jahr 1688, das neben differenzierten Angaben zu den Katechismuskenntnissen in
der vierten Spalte auch Angaben zu den Lesefähigkeiten vermerkt. Das könnte so
interpretiert werden, dass das Lesen als eine Ausgangsfähigkeit für das Katechis-
muslernen verstanden wurde. In dem in Abb. 14 zu sehenden Auszug aus dem hus-
förhörslängder von Västerås Lundby aus dem Jahr 1670 – das ein Beispiel dafür ist,
dass Bildungsangaben schon vor dem Kirchengesetz von 1686 erfasst wurden –,
sind Lesefähigkeiten, wie im Vorspann zur Tabelle erläutert, dagegen in der vorletz-
ten Spalte gelistet.

 Kirchen = Gesetz, Kap. II, § X, 17.
 Kirchen = Gesetz, Kap. XXIV, § VIII, 90 f.
 Kirchen = Gesetz, Kap. II, § X, 91.
 Kirchen = Gesetz, Kap. XXIV, § XI, 91 f.
 Hausverhörsregister sind in Schweden und Finnland in hoher Dichte überliefert, teils aber erst
ab der Mitte des 18. Jahrhunderts oder dem 19. Jahrhundert, und offenbar vollständig digitalisiert
erreichbar über das schwedische Reichsarchiv.
 Vgl. Claesson, Anfänge, 114 f. Im Konventikeledikt waren die Hausverhöre vorgeschrieben wor-
den. Dabei ist der Konnex zur Kirchenzucht zu beachten.
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Abb. 14: Husförhörslängder Västerås Lundby, 1670, Beispielseite (Kirchenarchiv Lundby SE/ULA/
10866/A I/1, 1670–1695).

Abb. 13: Husförhörslängder Tuna, 1688, Beispielseite (Kirchenarchiv Tuna SE/HLA/1010212/A I/1,
1688–1700).
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Im Register aus Möklinta von 1705 (Abb. 15) ist gegenüber den älteren Registern
eine deutliche Verschlankung der Angaben zur Katechismuslehre festzustellen. Die
Form der husförhörslängder ist insgesamt sehr vielfältig. Abbildung 16 zeigt einen

Abb. 15: Husförhörslängder Möklinta, 1705, Beispielseite (Kirchenarchiv Möklinta SE/ULA/11089/A
I/3, 1705–1740).

Abb. 16: Husförhörslängder Nöbbele, 1688, Beispielseite (Kirchenarchiv Nöbbele SE/VaLA/00285/
A I/1, 1688–1702).
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Auszug aus dem Register von Nöbbele für die Jahre 1688 bis 1690, bei dem es sich
faktisch um ein Kommunikantenregister handelt, dem eine Spalte „[…] läsit Cate-
chismum“ vorangestellt ist.

Johansson hat exemplarische Auswertungen von Hausverhörsregistern vorge-
nommen.67 Eine systematische Auswertung der Register oder auch nur eine systema-
tische Aufschlüsselung, welche Register wo überliefert sind und welche Angaben in
welchen Registern enthalten sind, hat Johansson nicht vorgelegt. Auch in den an Jo-
hansson anknüpfenden Studien sind systematische Auswertungen von husförhörs-
längdern unter dem Aspekt der Alphabetisierung noch nicht erkennbar.68

6 Fazit

In den letzten Jahrzehnten sind in Europa (Altes Reich, Frankreich, Schweiz, Schwe-
den, Finnland) frühneuzeitliche Familienlisten katholischer, reformierter und lutheri-
scher Provenienz in den Blick gekommen, deren Intention in der Erfassung aller
Einwohner der jeweiligen Territorien unter konfessionellen Aspekten lag. Dies betraf
im katholischen Raum in erster Linie die Teilnahme an den Sakramenten, aber auch
das Katechismuswissen, wogegen in protestantischen Gebieten der Bildungsaspekt
in den Vordergrund trat und neben dem Katechismuswissen Lese- und teils auch
Schreibfähigkeiten sowie Buchbesitz erfasst wurden. Zudem wurden in allen Konfes-
sionen, nicht aber in den schwedischen Registern, teils Angaben zur Lebensführung
gemacht. Die strukturelle Veränderung dieser Quellen gegenüber der Erfassung der
Einwohner in Kasualregistern (Kirchenbüchern) mit Aufzeichnungen zu Taufen,
Hochzeiten, Beicht- bzw. Abendmahlsteilnahme und Begräbnissen liegt im personen-
gebundenen Zugriff auf das Individuum anstelle eines sachgebundenen Interesses,
wobei vielfach auch Mischformen anzutreffen sind. Faktisch knüpften die protestan-
tischen Territorien mit ihren Einwohnerlisten an die entsprechende katholische Tra-
dition an, um sich konfessionell dadurch zugleich gegen diese zu profilieren. Dies
implizierte überall die Einführung der Visitatio domestica durch den Pfarrer, was im
Luthertum eine grundsätzliche Neuerung und in der reformierten Tradition eine Aus-
weitung der auf das einzelne Haus bezogenen Kirchenzucht-Kompetenzen der Ältes-
ten bedeutete.

 Vgl. Johansson, History, v. a. 176 f. Bereits 1977 legte Johansson eine Grafik zur Entwicklung der
Alphabetisierung in Schweden von 1680 bis 1930 vor, die er als „Preliminary results of current re-
search“ in Bezug auf die Hausverhörsregister bezeichnete und die den Eindruck einer breiten Da-
tenbasis erweckt. Vgl. Johansson, History, 180 sowie S. 18 und 225 im vorliegenden Band.
 Vgl. Graff, Literacy. Da Karl XI. von Schweden auch Herzog von Pfalz-Zweibrücken und Bre-
men-Verden war, ist es nicht ausgeschlossen, dass hier ebenfalls Hausverhörsregister eingeführt
wurden und ggfls. überliefert sind.
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Die schwedischen Register unterscheiden sich von allen übrigen dadurch, dass
mit der Bezeichnung ‚Hausverhörsregister‘ (husförhörslängder) hier der ansonsten
zentrale Bezug auf die Seelen fehlt. Kann man also sagen, dass in den Bezeichnun-
gen ‚Seelenbeschreibungen‘ und ‚Seelenregister‘ in reformierten und lutherischen
Gebieten der aus der katholischen Tradition der Librorum status animarum kom-
mende Gedanke des Seelenwächteramtes von Pfarrern und Obrigkeiten – also der
Verantwortung für jede einzelne Seele im Territorium – zentral war, ging es in
Schweden explizit nur um den Aspekt der Kontrolle des lutherischen Glaubenswis-
sens und damit verbunden um die Zulassung zum Abendmahl als „Voraussetzung
für Heirat und Gründung eines eigenen Haushalts“69. Vorranging war hier also die
konfessionelle Disziplinierung, die freilich ebenso ein Aspekt auch der ‚Seelenregis-
ter‘ etc. war.

Der Relevanz dieser Quellen für die Erforschung der Alphabetisierung – ein-
schließlich Zusammenhängen zwischen der Vermittlung von Glaubenswissen und Le-
senlernen70 – und generell für die Bildungsgeschichte ist als sehr hoch einzuschätzen,
bislang aber nur punktuell in den Blick gekommen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass
eine systematische Auswertung dieser Quellen, namentlich unter dem Aspekt der Al-
phabetisierung, bisher nur teilweise oder gar nicht erfolgt ist. Hier liegen also noch Re-
serven – zumal, wenn sich auch in weiteren Ländern und Gebieten, wo derartige
Überlieferungen zu vermuten sind, diese tatsächlich noch finden lassen.
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